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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0127533 

Entscheidungsdatum 

22.06.2011 

Geschäftszahl 

2Ob198/10x 

Norm 

ABGB §1090 IIf; KSchG §6 Abs3 

Rechtssatz 

Sieht eine Klausel die Abtretung der Gewährleistungsansprüche der Leasinggeberin gegen den Lieferanten vor, 
obwohl sie im Eingangssatz statuiert, dass der Kunde verpflichtet ist, Gewährleistungsmängel beim Lieferanten 
geltend zu machen, was eine bereits erfolgte Abtretung dieser Ansprüche aber voraussetzt, so ist sie 
intransparent und für den Verbraucher unübersichtlich. (Klausel 5) 

Entscheidungstexte 

TE OGH 2011-06-22 2 Ob 198/10x 


